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Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager
für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung
anderer Gesetze (Standortauswahlgesetz - StandAG)

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 251. Sitzung am 28. Juni 2013 aufgrund

der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit – Drucksache 17/14181 – den von den

Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein

Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung

anderer Gesetze (Standortauswahlgesetz - StandAG)

– Drucksache 17/13471 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 19.07.13

Initiativgesetz des Bundestages



1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Dem § 1 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Zur Erreichung dieses Ziels werden zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

anderen Staaten keine Abkommen geschlossen, mit denen nach den Bestimmungen 

der Richtlinie 2011/70/EURATOM des Rates vom 19. Juli 2011 über einen 

Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung 

abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle (ABl. L 199 vom 2.8.2011, S. 

48) eine Verbringung radioaktiver Abfälle einschließlich abgebrannter Brennelemente 

zum Zweck der Endlagerung außerhalb Deutschlands ermöglicht würde.“ 

b) § 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“. 

bb) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

‚(1) Zur Vorbereitung des Standortauswahlverfahrens wird eine 

„Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“ (Kommission) gebildet. 

Sie besteht aus 

1. einem oder einer Vorsitzenden,  

2. acht Vertreterinnen oder Vertretern aus der Wissenschaft, zwei 

Vertreterinnen oder Vertretern von Umweltverbänden, zwei Vertreterinnen 

oder Vertretern von Religionsgemeinschaften, zwei Vertreterinnen oder 

Vertretern aus der Wirtschaft und  zwei Vertreterinnen oder Vertretern der 

Gewerkschaften sowie 

3. acht Mitgliedern des Deutschen Bundestages, wobei jede Fraktion im 

Deutschen Bundestag vertreten ist, und acht Mitgliedern von 

Landesregierungen und 

hat somit 33 Mitglieder. Der oder die Vorsitzende und die Mitglieder nach Satz 2 

Nummer 2 werden auf der Grundlage eines gleichlautenden Wahlvorschlags von 

Bundestag und Bundesrat gewählt. Die Mitglieder des Deutschen Bundestages 

werden auf Grundlage eines gemeinsamen Wahlvorschlages von den im 

Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen und die Mitglieder der 

Landesregierungen auf Grundlage eines gemeinsamen Wahlvorschlages vom 

Bundesrat bestimmt. Für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die 

Mitglieder der Landesregierungen wird eine gleiche Anzahl von 

Stellvertreterinnen oder Stellvertretern bestimmt. Die Mitgliedschaft endet durch 

Verzicht oder Neuwahl. Die Kommission wird beim federführenden Ausschuss 

des Deutschen Bundestages eingerichtet; sie wird bei der Durchführung ihrer 

Aufgaben von einer Geschäftsstelle unterstützt. Diese Geschäftsstelle wird vom 

Deutschen Bundestag eingerichtet.‘ 

cc) Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Stimmberechtigt sind die Mitglieder der Kommission nach Absatz 1 Satz 2 

Nummer 2. Jedes Mitglied der Kommission kann eine eigene Stellungnahme 

abgeben. Stellungnahmen sind dem Bericht beizufügen.“ 
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c) § 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „(1) Die Kommission tagt in der Regel öffentlich. Sie beschließt unter 

Angabe der Gründe, wann eine Sitzung nicht öffentlich ist. Die Öffentlichkeit 

einer Sitzung kann auch durch Übertragung der Beratung als Livestream im 

Internet hergestellt werden. Über die Sitzungsergebnisse werden Protokolle 

geführt, die nach ihrer Annahme nach Maßgabe des Satzes 2 veröffentlicht 

werden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung nach § 3 Absatz 6 Satz 1.“  

bb) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Kommission beteiligt die Öffentlichkeit nach den in den §§ 9 und 

10 festgelegten Grundsätzen. Die Kommission bedient sich dabei ihrer 

Geschäftsstelle.“ 

d) In § 8 Satz 2 werden die Wörter „maßgeblichen Unterlagen“ durch die Wörter „Akten 

und Unterlagen“ ersetzt. 

e) § 9 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„Zur weiteren Beteiligung der Öffentlichkeit veranlasst das Bundesamt für 

kerntechnische Entsorgung Bürgerdialoge mit dem Ziel, einen offenen und 

pluralistischen Dialog in der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Hierfür sind 

geeignete Methoden vor Ort und im Internet bereitzustellen, die von einer 

regionalen Begleitgruppe unter Beteiligung von regionalen Bürgerinitiativen 

begleitet werden.“ 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Diese haben dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit an den in Betracht 

kommenden Standortregionen und Standorten in allen Angelegenheiten des 

jeweiligen Verfahrensschrittes Gelegenheit zur eigenständigen fachlichen 

Beratung erhält.“  

cc) Satz 5 wird aufgehoben. 

f) In § 12 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „50 bis 74, 77 bis 104“ durch die Angabe „50 

bis 104“ ersetzt. 

g) § 17 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Für Rechtsbehelfe gegen die Entscheidung nach Satz 1 findet das Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. April 2013 (BGBl. I 

S. 753) mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass Gemeinden, in deren 

Gemeindegebiet ein zur untertägigen Erkundung vorgeschlagener Standort liegt, und 

deren Einwohnerinnen und Einwohnern den nach § 3 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes anerkannten Vereinigungen gleichstehen.“  
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h) Nach § 20 wird folgendes Kapitel 4 und die folgenden §§ 21 bis 28 eingefügt: 

„Kapitel 4 

Kosten 

§ 21 

Umlage 

(1) Der Vorhabenträger und das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung legen 

ihre umlagefähigen Kosten für die Umsetzung des Standortauswahlverfahrens nach 

Maßgabe der Absätze 2 bis 4 und der §§ 22 bis 28 anteilig auf die Umlagepflichtigen 

um. § 21b des Atomgesetzes und die Endlagervorausleistungsverordnung finden 

insoweit keine Anwendung. 

(2) Umlagefähige Kosten nach Absatz 1 sind die sächlichen Verwaltungs-

ausgaben, Personalausgaben und Investitionsausgaben, die dem Vorhabenträger und 

dem Bundesamt für kerntechnische Entsorgung für die Aufgabenerledigung nach 

diesem Gesetz entstehen, soweit sie nicht nach Absatz 3 anderen Kostenträgern 

zuzurechnen sind. Umlagefähige Kosten nach Satz 1 sind insbesondere die Ausgaben 

für  

1. die Öffentlichkeitsbeteiligung nach Kapitel 2 dieses Gesetzes, einschließlich der 

fachlichen Begleitung und der Einrichtung und der Tätigkeit von Bürgerbüros 

nach § 9 Absatz 3,  

2. die Ermittlung von in Betracht kommenden Standortregionen, einschließlich der 

Erstellung von Sicherheitsuntersuchungen nach den §§ 13 und 14 Absatz 1,  

3. übertägige oder untertägige Erkundungen von Standorten, einschließlich der 

Erstellung von Sicherheitsuntersuchungen nach den §§ 16 bis 19,  

4. die Erstellung von Vorschlägen nach § 13 Absatz 3, § 14 Absatz 1, § 16 Absatz 2, 

§ 17 Absatz 1 und § 19 Absatz 1,  

5. die Erstellung und Festlegung standortbezogener Erkundungsprogramme und 

Prüfkriterien nach den §§ 15 und 18, 

6. Forschungen und Entwicklungen des Vorhabenträgers oder des Bundesamtes für 

kerntechnische Entsorgung im Zusammenhang mit der Standortauswahl, 

7. den Erwerb, die Errichtung und die Unterhaltung von Grundstücken, 

Einrichtungen und Rechten zur Umsetzung des Standortauswahlverfahrens, 

8. die Offenhaltung ab Inkrafttreten dieses Gesetzes und im Falle des Ausschlusses 

der Rückbau des Bergwerkes Gorleben. 

(3) Nicht umlagefähig sind  

1. Kosten, die im Zusammenhang mit Gesetzgebungsverfahren nach § 4 Absatz 4 

und 5, § 14 Absatz 2, § 17 Absatz 2 und § 20 als Kosten für die Bundesregierung, 

den Bundestag oder den Bundesrat und  
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2. Kosten, die für die Kommission und die Unterstützung der Kommission nach 

den §§ 3 bis 5, insbesondere für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 5 Absatz 3 

Satz 2, entstehen. 

(4) Bei der Umsetzung des Standortauswahlverfahrens sind die Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.  

§ 22 

Umlagepflichtige und Umlagebetrag  

(1) Umlagepflichtig ist derjenige, dem eine Genehmigung nach den §§ 6, 7 

oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 7 der Strahlenschutzverordnung erteilt worden 

ist oder war, wenn auf Grund der genehmigten Tätigkeit radioaktive Abfälle, die an 

ein Endlager nach § 9a Absatz 3 des Atomgesetzes abgeliefert werden müssen, 

angefallen sind oder damit zu rechnen ist. Landessammelstellen nach § 9a des 

Atomgesetzes sind nicht umlagepflichtig.  

(2) Der zu entrichtende Anteil eines Umlagepflichtigen an den umlagefähigen 

Kosten (Umlagebetrag) bemisst sich aufwandsgerecht entsprechend § 6 Absatz 1 

Nummer 2 und Absatz 3 der Endlagervorausleistungsverordnung. 

§ 23 

Jahresrechnung für die Umsetzung der Standortsuche und Ermittlung der 

umlagefähigen Kosten 

(1) Der Vorhabenträger und das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung 

stellen nach Ende des Haushaltsjahres die umlagefähigen Kosten nach § 21 Absatz 2 

jeweils durch Jahresrechnung über die Einnahmen und Ausgaben für die Umsetzung 

des Standortauswahlverfahrens fest (Jahresrechnung). 

(2) Für die Jahresrechnungen ist eine Abschlussprüfung durch einen 

Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorzunehmen. Die 

Jahresrechnungen bedürfen zudem der Genehmigung durch das Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

§ 24 

Ermittlung des Umlagebetrages  

(1) Auf Grundlage der in den Jahresrechnungen ermittelten umlagefähigen 

Kosten nach § 23 Absatz 1 haben der Vorhabenträger und das Bundesamt für 

kerntechnische Entsorgung für jeden Umlagepflichtigen den von diesem zu 

entrichtenden anteiligen Umlagebetrag nach § 22 Absatz 2 zu ermitteln und 

zuzuordnen. Zu berücksichtigende Fehlbeträge, nicht eingegangene Beträge und 

Überschüsse sind dem jeweiligen Umlagepflichtigen zuzuordnen.  

(2) Der Vorhabenträger übermittelt seine Jahresrechnung und die ermittelten 

Umlagebeträge dem Bundesamt für kerntechnische Entsorgung. 
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§ 25 

Umlageforderung, Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Umlageforderung entsteht mit Ablauf des Haushaltsjahres, für das die 

Umlagepflicht besteht (Umlagejahr). 

(2) Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung hat die von ihm und dem 

Vorhabenträger ermittelten Umlagebeträge festzusetzen, sobald sie nach § 24 

abschließend zugeordnet worden sind. Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid. 

(3) Die Umlageforderung wird mit der Bekanntgabe des Bescheides an den 

Umlagepflichtigen fällig, wenn nicht das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung 

einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 

(4) Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung übermittelt die für die Kosten 

des Vorhabenträgers eingezogenen Umlageforderungen nach Eingang unverzüglich an 

diesen. 

§ 26 

Umlagevorauszahlungen  

(1) Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung hat von den Umlagepflichtigen 

eine Vorauszahlung auf den Umlagebetrag eines Umlagejahres festzusetzen. Die 

Festsetzungen von Vorauszahlungen für umlagefähige Kosten des Vorhabenträgers 

nimmt das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung vor.  

(2) Der Festsetzung nach Absatz 1 sind die umlagefähigen Kosten nach § 21 

Absatz 2 zu Grunde zu legen, die im Haushaltsplan für dieses Umlagejahr 

veranschlagt sind. Die §§ 24 und 25 Absatz 2 bis 4 gelten entsprechend. Aus 

vorherigen Vorauszahlungen entstammende Überzahlungen nach § 27 Absatz 2 

Satz 2 sind zu verrechnen.   

(3) Soweit der Umlagebetrag die Vorauszahlung voraussichtlich übersteigen 

wird, kann das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung für das laufende 

Umlagejahr eine weitere Umlagevorauszahlung festsetzen. Dies gilt auch für 

Umlagevorauszahlungen, die für den Vorhabenträger erhoben werden. 

§ 27 

Differenz zwischen Umlagebetrag und Vorauszahlung  

(1) Entsteht nach der Anrechnung des gezahlten Umlagevorauszahlungsbetrages 

auf den festgesetzten Umlagebetrag ein Fehlbetrag, ist dieser innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des festgesetzten Umlagebetrages zu entrichten. Der Fehlbetrag ist 

in der Festsetzung des Umlagebetrages auszuweisen.  

 (2) Übersteigt der gezahlte Vorauszahlungsbetrag den festgesetzten 

Umlagebetrag, ist die Überzahlung zu erstatten. Eine Erstattung kann unterbleiben, 

wenn sich der Umlagepflichtige mit der Verrechnung der Überzahlung auf die 

folgende Vorauszahlung einverstanden erklärt. 
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§ 28 

Säumniszuschlag 

Werden die Umlagebeträge oder Umlagevorauszahlungsbeträge nicht innerhalb 

von zwei Wochen nach Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist für jeden 

angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Prozent des 

rückständigen Betrages zu entrichten.“ 

i) Das bisherige Kapitel 4 wird Kapitel 5.  

j) Der bisherige § 21 wird § 29 und Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.  

k) Nach dem neuen § 29 werden folgendes Kapitel 6 und folgender § 30 eingefügt: 

„Kapitel 6 

Übergangsvorschriften 

§ 30 

Übergangsvorschriften 

 Für die bis zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] nach 

§ 21b des Atomgesetzes gezahlten Vorausleistungen gelten das Atomgesetz und die 

Endlagervorausleistungsverordnung in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens diese 

Gesetzes geltenden Fassung fort.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Nummern 1 bis 3 werden eingefügt: 

‚1. § 6 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Anfechtungsklage gegen eine Veränderungsgenehmigung nach  

Absatz 1 Satz 2, die zur Erfüllung der Verpflichtung nach § 9a Absatz 2a erteilt 

wurde, hat keine aufschiebende Wirkung.“ 

2. In § 6 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in kerntechnischen Anlagen 

nach Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 soll 40 Jahre ab Beginn der ersten 

Einlagerung eines Behälters nicht überschreiten. Eine Verlängerung von 

Genehmigungen nach Satz 1 darf nur aus unabweisbaren Gründen und nach der 

vorherigen Befassung des Deutschen Bundestages erfolgen.“ 

3. In § 9a wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Der Betreiber von Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur 

gewerblichen Erzeugung von Elektrizität hat auch dafür zu sorgen, dass die aus 

der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe im Ausland stammenden 

verfestigten Spaltproduktlösungen zurückgenommen und in standortnahen 

Zwischenlagern nach Absatz 2 Satz 3 bis zu deren Ablieferung an eine Anlage 

zur Endlagerung radioaktiver Abfälle aufbewahrt werden.“ ‘ 

b) Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden die Nummern 4 und 5. 
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c) Die neue Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

‚5. In § 9d Absatz 2 Satz 1 werden vor den Wörtern „notwendig ist“ die Wörter 

„sowie zu deren Offenhaltung ab der Entscheidung über eine übertägige 

Erkundung nach § 14 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz des Standortauswahl-

gesetzes“ eingefügt.‘ 

d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 6.  

e) Die bisherige Nummer 4 wird aufgehoben. 

f) Folgende Nummer 7 wird eingefügt: 

‚7. Dem § 21 Absatz 1a wird folgender Satz angefügt: 

„Für Entscheidungen über Anträge nach § 6, die auf Grund der Verpflichtung 

nach § 9a Absatz 2a gestellt werden, werden keine Gebühren erhoben.“ ‘ 

g) Die bisherigen Nummern 5 bis 8 werden die Nummern 8 bis 11. 

h) In der neuen Nummer 8 wird in Satz 2 das Wort „wurde“ durch das Wort „wird“ 

ersetzt. 

i) In der neuen Nummer 10 wird die Angabe „Absatz 9“ durch die Angabe „Absatz 10“ 

ersetzt. 

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Dem § 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Aufbau des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung, die Bestellung der 

Präsidentin oder des Präsidenten, der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten  

sowie eine Einstellung von sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgen im 

Laufe des Jahres 2014.“ 

b) Nach § 3 wird folgender § 4 angefügt: 

„§ 4 

Übergangsvorschriften 

(1) Nach der Errichtung des Bundesamtes finden innerhalb von sechs Monaten 

Wahlen zur Personalvertretung statt. Bis zur Konstituierung des Personalrates werden 

die Aufgaben der Personalvertretung beim Bundesamt vom Hauptpersonalrat beim 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit als 

Übergangspersonalrat wahrgenommen.  

(2) Der Übergangspersonalrat bestellt unverzüglich den Vorstand für die 

Durchführung der Personalratswahlen im Bundesamt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Jugend- und Auszu-

bildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung. 

(4) Nach Errichtung des Bundesamtes findet innerhalb von sechs Monaten die 

Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin statt. Bis zur 

Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin werden die 

Aufgaben von der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin beim 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

wahrgenommen.“ 
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4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

5. Artikel 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Artikel 1 §§ 3 bis 5 und 21 bis 30, Artikel 2 Nummer 2, 4, 6 und 9 bis 11, 
Artikel 4 sowie 5 Absatz 1 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 
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